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und olglich auch nicht excommunieirt und zur Uebernahme eines
Beneficiums nicht unfähig. Aber ehr viele und Sünden

aben Sie begangen, ei Sie In allen jenen Stücken gege hr
Gewiſſen handelten und nie darüber mit einem Beichtvater ſich
beſprachen. Es läßt ſich denken, daß unſer Prieſter getröſtet von
dannen gieng.

Um Michael Haringer 8 —
Conſultor der hl Congregationen des 9*  ndex und der Abläſſe.

IV (Freiheit A  19 der jährlichen Beichte.)
Inter dieſer Ueberſchrift erſchien Im Paſtoralblatt für die Diöceſe
Rottenburg, Ig Nr 4, ein Aufſatz, deſſen praktiſche Folgerungen
der Beherzigung werth ind Ganz richtig werden m dieſer Abhand⸗
ung die kirchlichen Normen die the geſte Urſprünglich war
8 Intention nd Vorſchrift der Kirche, daß die jährliche El dem
eigenen Seelſorgsprieſter abgelegt werde; allein ur allgemeinen
Brauch und auf run ausdrücklicher Erklärungen der Päpſte
Alexander * Johannes XII und Clemens VIII iſt die Milde

eingetreten, daß die jährliche Beicht bei jedem zum Beichthören
rechtmäßig verordneten Prieſter abgelegt werden kann. Hieraus
gibt ſich Ein zweifaches: Die Ablegung der Beicht bei dem eigenen
Seelſorgsprieſter hat ihre chöne nd tiefe Begründung n dem Ver
hältniſſe zwiſchen Hirten und Schäflein, entſpricht dem kirchlichen
Geiſte (man erinnere ich an die obligatio bersonal! 18 des Arrer
zur Meßapplication für eine Gemeinde), hat m olge der Bekanntſcha
des Seelſorgers mit den Lebensverhältniſſen der Pönitenten in der
ege den orthei einer richtigeren und icheren Entſcheidung und
ührung für ſich Demnach ſoll die Ablegung der Cl an den
Ortsſeelſorger die ege leihen und damit dies deſto gewiſſer der
Fall ſei, muß jeder Seelſorger jederzeit gerne bereit ſein, die Beichten
ſeiner Pfarrangehörigen aufzunehmen; ſoll insbeſondere zur Er  2
lichen Zeit alle zweckdienlichen Mittel anwenden, AUm die egung
der Beicht bei ihm ſe möglichſt 3u erleichtern, namentlich, wie
wenigſtens In Oberöſterreich auf dem Lande wohl überall gebräuchlich
iſt, durch zweckmäßige Vertheilung der Pfarrkinder große eicht
concurſe einzelnen agen verhüten. Dieſe Vertheilung geſchi
hier m der Weiſe, daß die ledigen Mannsperſonen, die ledigen
Weibsperſonen, die Verheirateten nach Ortſchaften m e 3—
theilungen getheilt und für beſtimmte Tage einberufen werden; den
ſchulpflichtigen Kindern werden eigene Tage angewieſen; außerdem
aber ſoll der Seelſorger auch allen anderen agen der öſterlichen
Zeit, zuma Sonn⸗ und Feiertagen denjenigen Gelegenheit ieten,
welche den beſtimmten agen nicht erſcheinen können oder auch
aus irgend einem vernünftigen Grunde nicht vollen
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2  luf leſe Weiſe Oll alſo der Seelſorger, der Urſprünglichen

Intention der entſprechend, die Ablegung der Beichte bei ihm
elbſt möglichſt leicht zu machen ſu En.

llein 2 5 ſoll darüber nicht vergeſſen auf die gegenwärtig
geltenden kirchlichen Normen, welche den Gläubigen auch für die
jährliche El die Wahl des Beichtvaters vollkommen freigeben.Daraus fließt für jeden jurisdictionirten Prieſter, wie 6
ein Provincial⸗Concil von Weſtmünſter im Jahre 1852 ausdrückli
verlangt, die Pflicht, keinen Pönitenten abzuweiſen Inter dem Vor⸗
wande, erſelbe gehöre einer anderen farre 0 araus fließt aber
auch für den Ortsſeelſorger die Pflicht weder direct noch indirect nnrnnrrrrrrenerttet
Pfarrangehörige Mu ihrem Rechte zu beeinträchtigen und ihnen das
Bei ten bei einem anderen Beichtvater auf keinerlei Weiſe er

ſchweren iſt alſo ſicherli auch verkehrt, venn Seelſorger Laien,
gar erſt Pfarrkindern gegenüber, wenn auch Ur ganz Im all
gemeinen, ich äußern, mit den „Ausläufern“ El CS M man
wiſſe chon, warum ſie thun und dgl.) Noch mehr; das Kölner
Provincial⸗Concil vom Jahre 1860 ſchreibt den Arrern vor (Parochi

6 II ), zuweilen Im Jahre, zuma zur öſterlichen Zeit auswärtige
Prieſter zur Aufnahme der Beichten herbeizurufen, eine Praxis,
wel ſo dringender ſich mpfie wenn der Pfarrer allein,
ohne Hilfsprieſter die Seelſorge verſieht, die Gemeinde ſomi aus
lehli auf ihn angewieſen iſt Unſere Abhandlung citirt für die
Richtigkeit und Wichtigkeit dieſer Praxis Usſprüche von Provincial⸗
Concilien, Diöceſan⸗Verordnungen, die eblogiſche Wiſſenſchaft, das
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Beiſpiel eifriger Seelſorger, wWie des Biſcho CS Wittmann
Ganz beſonders empfehlenswerth iſt dieſe raxis, urch Be

rufung eines remden Prieſters den Pfarrkindern Gelegenheit 3u
bieten, In einem anderen beichten, mit Rückſicht
auf olche Parochianen, E Aus phyſiſchen oder moraliſchen
Gründen verhindert ſind, ſich an einen anderen Ort Ur Beicht zu
begeben. „Nur hier keinen ang, ruft mit E der Verfaſſer des
citirten Aufſatzes aus, ULl hier keine Eiferſucht!“ und CEL beruft ſich
auf die Worte der Thereſia: „D Vte viel Unheil kann der El
der Finſterniß anrichten, der El Gewalt angethan wird!“
Ohne weife gehören denjenigen, 6  6 nich anderwärts beichten
können, auch und beſonders die Kinder, welchen eßha doch zur
öſterlichen Zeit ud etwa vor der erſten Communion enn remder
Beichtvater Zur Verfügung geſtellt werden ſoll Was die Kranken
betrifft, ſo wünſchen dieſe, wenigſtens auf dem Lande, wo
ſich zwiſchen Seelſorger und Pfarrkindern ern herzliches Verhältniß
3u bilden pflegt, nach Unſerer Erfahrung wohl nicht leicht einen
unhekannten Beichtvater, ondern vielmehr gerade den eigentlichen
Seelſorger, ˙ daß ſie ihn 323 vermiſſen, 2 AUfällig nicht
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zugegen iſt; ſollte jedo In Ausnahmsfällen die Vermuthung nahe
liegen, der Kranke wünſche einen anderen Prieſter, dann möge der
Seelſorger 10 gewiß mit aller Zuvorkommenheit und Liehe dem
Kranken anbieten, die Hilfeleiſtung eines anderen Beichtvaters ihm
3u beſorgen.

Wir lezen amit, daß wir wiederholen: Der Seelſorger
möge ſeinen Pfarrkindern die Ablegung der El bei ihm ſe
als bDastor proprius ſo leicht als möglich 3u machen Uchen nd
nich etwa Qaus Bequemlichkeit die Laſt auf fremde Schultern egen;

möge aber auf der anderen Seite auch jenen Pönitenten, Elieher einem anderen Beichtvater beichten möchten, die Erreichung
dieſes Wunſches leicht als möglich machen und zu dieſem E
wiederholt für vorher der Gemeinde bekanntgegebene Tage einen
oder zwei emde Prieſter, E dus der Nachbarſchaft, Aum ihre

um Beichtſtuhle bitten.
Wie dem reiber dieſer Zeilen ein Aus Oberöſterreich gebürtiger,

jetzt als Pfarrer In einer Nordamerika's thätiger Prieſter
30 hat, iſt * mn Amerika ſehr gebräuchlich, daß zwei benachbarte
Confratres 3u Oſtern oder auch zuweilen für einen oder auch
mehrere Tage ſich gegenſeitig die eelſorge threr Gemeinden über⸗

nachdem ſie vorher von der Kanzel ihrer Gemeinde hievonMittheilung gemacht und zum Empfang der Sacramente ein⸗
eladen haben

Walding. Pfarrvicar ſef Sailer

Wie hat der katholiſche Seelſorger ein
kind 3u behandeln, das ohne Dispens eine Miſcheheingehen vill oder ereits eingegangen hat  2 Ein Seel
ſorger egt folgende Fragen or, die In Folge der unkir  1  enRichtung der ſtaatlichen Ehegeſetzgebung leider ehr leicht praktiſchwerden können

Wie iſt ein Bräutigam, reſpective eine raut, Im Be
3u behandeln, die eine Miſchehe mit getheilter Kindererziehung ein⸗
gehen will;

muß einer ſolchen Perſon auch nach geſchloſſener Miſcheheogar auch auf dem Todtenbette die Losſprechung verſagt werden,
ſie die traurigen Folgen ihres Schrittes nicht gut machenkann oder will; un
In bei Gutmachung thre. großen Fehltrittes, beſonders11 articulo mortis., Zeugen nöthig?Was gilt von en ath Ehewerbern, die ihre Miſchehe

nur vor dem lutheriſchen Prediger geſchloſſen haben?5 Wie ES mit dem katholiſchen Begräbniſſe olcher? Kann
und muß ihnen verweigert werden? Oder darf man zugeben,


